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bedeutende bauliche Veränderungen in beftehenden Gebäuden laffen fich die Be-

fitzer nur felten ein; daher wird es meif‘tens leichter, einen Unternehmer zu finden,

der ein neues Haus, befonders für den Poftdienft eingerichtet, erbaut und an die

Poftverwaltung für eine längere Zeit vermiethet. Diefes Verfahren eignet fich be-

fonders für folche Orte, deren Verkehrsverhältniffe noch in der Entwickelung be-

griffen find, für die es daher unwahrfcheinlich if’t, ob nach einer Reihe von Jahren

das Pof’chaus noch auf paffender Stelle Gehen, ob es dann feiner Gröfse und Ein,

richtung nach noch für die befonderen Zwecke der Poft geeignet fein wird. Die

Dauer der Miethe wird je nach den Verhältniffen auf 10 bis 30 Jahre bemeffen.

Vielfach, wenn die örtlichen Verhältniffe es geeignet erfcheinen laffen, nimmt die

Pof’tverwaltung ein Ankaufs— und Vorkaufsrecht für die Dauer der Miethzeit in

Anfpruch, und dies wird von den Unternehmern meifie113 gern gewährt.

Solche Miethhäufer find bereits in fehr grofser Anzahl erbaut worden, und

zwar fowohl von Privatunternehmern, als auch von Gemeinden, eben fo von den

Staatsverwaltungen der Bundesftaaten. Die Entwürfe dazu gehen ebenfalls aus der

Hand des Poflbaurathes hervor, der auch die Ausführung in technifcher Beziehung

zu überwachen hat. Werden folche Häufer nach Ablauf der Miethzeit dem Ver—

miether zurückgegeben, fo laffen fie fich meiftens ohne weit gehende Veränderungen

zu Wohnhäufern umgeftalten, und darauf wird auch bereits beim Entwerfen der—

felben Rückficht genommen. '

2. Kapitel.

Organifation des Poftwefens.

Um die für den Betrieb der Poi’cverwaltung erforderlichen baulichen Einrich-

tungen verf’tändlich zu machen, ift es zunächft, wenn auch nur in allgemeinen

Umriffen, erforderlich, die Aufgaben zu kennzeichnen, deren Erfüllung der Pofté

verwaltung obliegt, fomit ein Bild der Organifation des Pof'cwefens kurz vorzuführen,

wenigf’cens fo weit die baulichen Einrichtungen dadurch bedingt werden. .

Obwohl die Ordnung des Poftdienftes in den einzelnen Ländern verfchiedene

Formen angenommen hat, theilt fich der Dienf’c doch überall: ‚

einerfeits in den eigentlichen Beförderungsdienft, beftehend in der Annahme

der Sendungen, in der Ueberführung derfelben nach dem Bef’timmungsorte und in

der Ausgabe an 'dieEmpfänger; .

andererfeits in die Ueberwachung und Regelung der Beförderung, wozu die

Befeitigung aller Hemmniffe und Unregelmäfsigkeiten gehört, fo wie in die Ab-

rechnungs- und Geldvermittelungsgefchäfte, die fich auf ganz außerordentlich hohe

Summen beziehen.

Im deutfchen R'eichs-P-of’tgebiete “gliedert fich danach der Dienft derart, dafs

er in dreifacher Abitufung ausgeübt wird: ,

I) durch die Poftanflalten (Pof’tämter), ‚denen der eigentliche Beförderungsdienf’c

obliegt; ‘ ' .

2) durch die Ober—Poftdirectionen, die überwachenden ,Bezirksbehörden, und
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Poftanftalten.

3) durch das Reichs—Poftamt als oberf’ce, das Ganze in Einheit zufammenfaffende

und regelnde Centralbehörde.

Diefe drei Stufen find gefondert in nähere Betrachtung zu ziehen.

Die Pof’canf’calten werden eingetheilt in:

a) Poftagenturen und Poi’chilfsf’cellen, welche fich nur an kleinen, wenig

Verkehr unterhaltenden Orten, meif’cens in Dörfern oder in entlegeneren Stadt-

theilen der gröfseren Verkehrsplätze, befinden, lediglich Sendungen annehmen und

ausgeben und den eigentlichen Poftanfialten nur zur Aushilfe dienen. Sie find fiets

in gemietheten Räumen untergebracht, kommen daher für die Poftbau-Ausführungen

faft gar nicht in Betracht.

b) Pof’cämter, je nach der Bedeutung und dem Umfange des Verkehres von

verfchiedener Einrichtung. Vorfteher des Amtes if’t je nach der Bedeutung des

Verkehres ein Pof’cverwalter, ein Poftmeifter oder ein Pof’tdirector, welchem eine

kleinere oder gröfsere Zahl von Beamten (Pof’tfecretäre, Poltpraktikanten und Peit-

affiftenten genannt) und von Unterbeamten zugeordnet wird. Die Pof’tämter ver-

mitteln felbfländig den Verkehr, einerfeits mit dem Publicum des Ortes in An-

nahme und Ausgabe aller Beförderungsgegenf’cände, andererfeits mit den auswärtigen

Poftanf’calten in Zufendung und Empfang der aufgegebenen Pof’cfachen, fo wie der

für den Pofianweifungsverkehr erforderlichen Geldbeträge, fo weit dies zum Aus-

gleich erforderlich if’t. An jedem Orte von einiger Bedeutung befindet fich ein

Poftamt; in gröfseren Städten find, je nach dem Bedarf, deren mehrere eingerichtet.

Der Amtsvorfteher iit für den regelmäfsigen Gang des Betriebes verantwortlich; er

hat gleichzeitig die Caffengefchäfte zu beforgen. Zur Ueberwachung des Dienl’ces

find ihm in gröfseren Aemtern Oberfecretäre zugeordnet, auch wohl als Stell-

vertreter und befonders zur Führung der Caffengefchäfte ein Poftcaffirer. Gleich-

zeitig liegt dem Poftamts-Vorfteher die Ueberwachung des mit dem Pofiamte ver-
bundenen Telegraphen- und Fernfprechdienftes ob; nur in gröfseren Städten beftehen

vom Pofiamte getrennte Telegraphenämter, und in den gröfsef’cen Verkehrsmittel-

puhkten felbftändige Fernfprech-Vermittelungsämter.

Als eine befondere Art der Pof’cämter haben die Bahnpof’cämter zu gelten.

Diefe beforgen, ein jedes auf den zu diefem Zwecke abgetheilten und ihm zu-

gewiefenen Eifenbahnftrecken, den Fahrdienft der Pott. Sie empfangen alle Sendungen

von den Poftämtern der an der Bahn gelegenen Orte während des Aufenthaltes

der Eifenbahnzüge auf dem zugehörigen Bahnhofe und führen diefelben eben fo an

die Poftämter des Beftimmungsortes ab. Mit dem Publicum treten die Bahnpof’c-

ämter in keine Verbindung. .
Mit den Poftämtern der einzelnen Orte iit auch ftets das Poftfuhrwefen ver-

bunden. Wo noch Poflverbindungen auf Landwegen befiehen, wird, eben fo wie

in früheren Zeiten, auch für Poltwagen zum Perfonenverkehr geforgt. Wo alle

Verbindungen durch Eifenbahnen vermittelt werden, find doch die Poftfendungen

vom Poftgebäude nach dem Bahnhofe zu bringen, eben fo von da abzuholen‚ und

dies gefchieht meiftens durch Fuhrwerke, es fei denn, dafs das.Poftgebäude ganz

nahe ‚am Bahnhofe liege. Auch für die Zuf’cellung der eingegangenen Packet-

fendungen an die Empfänger find in den meiften Städten Fuhrwerke zu halten.

Die Pferdehaltung ift faft durchgängig Privatunternehmern, Pofthaltern, über-

tragen. Diefe haben die Pferde und die Poftillone nach vertragsmäfsigem Ueber—

einkommen zu' fiellen', eben fo haben fie für die erforderlichen‘Stallungen zu forgen.
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Nur in den gröfselten Städten und unter ganz befonderen Verhältniffen beitehen

von der Poftverwaltung felbit verwaltete Pofthaltereien mit zugehörigen Stall—

gebäuden. Sonft werden auf den Pofthöfen nur hier und da Stallungen zur vorüber-

gehenden Unteritelhing von Pferden eingerichtet.

Das deutfche Reichs—Poltgebiet ift in 40 Bezirke eingetheilt, denen die Ober-

Poftdirectionen vorftehen. Diefen liegt die Leitung der die Poftverwaltung be-

treffenden allgemeinen Angelegenheiten ob, die Ueberwachung und Regelung des

Pof’tbetriebes felbft, die Pflege der Beziehungen zu den anderweitigen Behörden und

Verwaltungen, insbefondere den Landesregierungen der Bundesitaaten, den Provinzial-

verwaltungen, den Städten und Gemeinden, den Eifenbahn—Directionen, den Militär-

behörden u. f. w. An der Spitze Pteht ein Ober-Poftdirector, dem je nach dem

Umfange und der Bedeutung des Bezirkes eine gröfsere oder geringere Zahl von

Pofträthen und Bureaubeamten zugeordnet ift. Als Sitz der Ober-Poitdirection ift

gewöhnlich der bedeutendfte Ort des Bezirkes gewählt.

Das Reichs-Poftamt {tellt die obertte Verwaltungsbehörde der Reichspof’t dar,

mit dem Sitze in Berlin; an der Spitze fieht der Staatsfecretär des Reichs-Poftamtes.

Die Organifation diefer Behörde entfpricht derjenigen der übrigen Reichsärnter‘, die

Verwaltung ift in Abtheilungen gegliedert, in denen eine Anzahl von Minif’terialräthen

die einzelnen Verwaltungsttoffe bearbeitet. Die Amtsthätigkeit erftreckt fich auf

die allgemeine Regelung des gefammten Poft- und Telegraphenwefens, auf die Fett-

ftellung aller Hauptcurfe, auf die Beziehungen zu den Staatsbehörden des In— und

Auslandes, auf die Anitellung des Beamtenperfonals, auf die Feftftellung der Etats,

der Bauangelegenheiten u. f. w.

3. Kapitel.

Allgemeines über die Gefchäfte der Poftverwaltung.

Das eigenartige Wefen des Poitdienftes kommt am entfchiedeniten in den

Poftämtern zur Erfcheinung. Man kann diefe daher als die eigentlichen Re-

präfentanten des Poftwefens bezeichnen, und es ift zum Verftändniffe der Eigen—

thümlichkeiten der Einrichtungen des Pofthaufes eine kurze Darfiellung des darin

fich abfpinnenden Poftdienftes erforderlich. Diefe foll jedoch ganz allgemein ge—

halten werden und nur dazu dienen, die Bedeutung und die Zufammengehörigkeit,

fo wie die Einrichtung der einzelnen Räume verfiändlich zu machen.

Die Thätigkeit des Poftamtes erftreckt fich:

I) auf die Behandlung der zu befördernden Sendungen, d. h. die Annahme

und die Abfertigung derfelben; *

2) auf die Behandlung der beförderten (angekommenen) Sachen (Entkartung

und Beitellung), und ‘ »

3) auf die Ueberwachung und Regelung der gefammten Verrichtungen und

auf das Abrechnungswefen.

Die Behandlung der zu befördernden Sachen theilt fich in zwei gefonderte

Verrichtungen ein: in die Annahme und die Abfertigung.

Bekanntlich find aller Orten an den Strafsen und am Poftgebäude felbit Brief—
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